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A. Amtliche Texte

Verordnungen

137 Verordnung zur Änderung der  
 „Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete  
 im Landkreis Saarlouis“

Vom 27. Mai 2025

Aufgrund der §§ 20 und 26 des Gesetzes über 
 Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
in Verbindung mit § 20 des Gesetzes zum Schutz der 
Natur und Heimat im Saarland (Saarländisches Na-
turschutzgesetz) vom 5. April 2006 (Amtsbl. S. 726), 
 jeweils in der derzeit geltenden Fassung, verordnet das 
Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und 
Verbraucherschutz:

§ 1 
Änderung der „Verordnung über die 

Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Saarlouis“

Die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis Saarlouis vom 31. März 1977 (Amtsbl. 
S. 405) wird geändert, sodass folgende Flurstücke 
in der Gemeinde Lebach, Gemarkung Landsweiler, 
Flur 4, entsprechend der Darstellung der Übersichts-
karte, nicht mehr Bestandteil des Landschaftsschutz-
gebietes L 3.02.20 sind:

101/1, 94/1, 102/1, 103/1, 415/105, 416/106, 111/1, 
79/1, 496/75, 75/1, 465/71, 83/1, 212/82, 211/82, 
210/82 und 70/1 (teilweise).

§ 2 
Beschreibung der ausgegliederten Flächen

Das auszugliedernde Gebiet liegt im Landschafts-
schutzgebiet L 3.02.20, östlich der B 268 zwischen 
Lands weiler und Eiweiler in der Umgebung des Son-
nenhofs.
Die Ausgliederungsfläche weist eine Größe von ca. 
12,72 ha auf und wird landwirtschaftlich als Weide 
frischer Standorte, teilweise mit sonstigem Gebüsch in 
den Randbereichen, genutzt.
Mittels Bauleitplanung soll die Fläche nun der Er-
zeugung regenerativer Energien in Form einer Agri- 
Photovoltaikanlage dienen. Eine Ausgliederung 
erfolgt aufgrund der Überlappung mit dem Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Agri-Photo voltaikanlage 
 Sonnenhof Landsweiler“ der Stadt Lebach. Da zur 
 Realisierung Baurecht geschaffen werden muss, ist 
eine Ausgliederung erforderlich.
Die ausgegliederte Fläche ist aus der beigefügten Flur-
stückskarte ersichtlich.

§ 3 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im 
Amtsblatt des Saarlandes, Teil I, in Kraft.

Saarbrücken, den 27. Mai 2025

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Berg
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Anlage zur „Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Saarlouis“ (LSG-L 3.02.20)  
vom 27. Mai 2025
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Stellenausschreibungen

136 Stellenausschreibung  
 des IT-Dienstleistungszentrums

Vom 4. Juni 2025
Beim IT-Dienstleistungszentrum (IT-DLZ) suchen 
wir im Sachgebiet B1 „Desktopmanagement“ zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt

Fachinformatiker*innen (m/w/d)

Ihre Qualifikation
— eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Fach-

informatik

Ihre Aufgaben
Die einzelnen Aufgabenfelder gestalten sich u.a. wie 
folgt:
— Installation und Betrieb von Arbeitsplatz-PCs, 

Notebooks und Thin-Clients
— Endanwenderbetreuung
— Verwalten von Windows-Clients mittels MECM
— Support der IT-Infrastruktur und der Endanwender 

der verschiedenen Dienststellen, z.B. des SaarForst 
Landesbetriebes

Des Weiteren werden vorausgesetzt
— Einsatzbereitschaft
— Eigeninitiative, Flexibilität, Ausdauer, Belastbar-

keit
— Leistungsbereitschaft und selbständige, lösungs-

orientierte Arbeitsweise
— Kommunikations- und Teamfähigkeit
— Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B
Noch fehlende Kenntnisse werden durch Schulungs-
maßnahmen vermittelt.
Gerne geben wir auch Berufsanfängern eine Chance.

Kurzvorstellung  
des Arbeitgebers saarländische Landesverwaltung
Wir sind der größte Arbeitgeber des Saarlandes – die 
saarländische Landesverwaltung bietet eine große 
Vielfalt an verantwortungsvollen Tätigkeiten in ver-
schiedensten Gebieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: 
Sei es in den Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- 

und Energiepolitik, Umwelt, Gesundheitswesen, all-
gemeine Verwaltung, Technik, Finanzen, Bauen oder 
 Soziales. Wir gestalten die Zukunft des Saarlandes. 
Werden auch Sie #BerufsSaarländer*in (m|w|d)!

Kurzvorstellung  
des IT-Dienstleistungszentrums
Das IT-Dienstleistungszentrum ist zentraler IT-Dienst-
leister der saarländischen Landesverwaltung. Im Rah-
men der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
unterstützen wir die saarländischen Landesbehörden 
mit kompetenter Beratung, Projektsteuerung, Lö-
sungen sowie Services auf Basis von eGovernment-
Diensten, IT-Infrastruktur, Rechenzentrumsleistung, 
Webprogrammierung als auch mit spezifischen Verfah-
rensanwendungen.

Wir bieten:
— unbefristeter Arbeitsvertrag
— Flexible Arbeitszeiten für eine echte Work-Life-

Balance
— Verantwortungsvolle Tätigkeiten
— Berufe mit sicherem Einkommen und Perspektive
— Familienfreundlichkeit (Telearbeit, Mobiles Arbei-

ten, Teilzeit und Kinderbetreuungsangebote in den 
Ferien)

— Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-
seitige Betriebssportangebote)

— Umfassendes Fortbildungsangebot
— Angenehmes, kollegiales Umfeld
— Strukturierte Einarbeitung
— Jobticket (Kostenbeteiligung)
— Dienstrad Leasing

Ihre Bewerbung
Reichen Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräf-
tige Bewerbung bis zum 6. Juli 2025 ausschließlich 
über die Internetplattform Interamt (Angebots-ID: 
1315101) ein.
Von Bewerbungen per Post, E-Mail oder anderen 
 Medien bitten wir abzusehen.
Damit das Auswahlverfahren umfänglich und zeitnah 
betrieben werden kann, gilt es unbedingt darauf zu 
achten, dass alle Datenfelder entsprechend ausgefüllt 
sind. Unvollständige Bewerbungsunterlagen können 
beim weiteren Bewerbungsprozess nicht berücksich-
tigt werden. Zudem bitten wir zu beachten, dass in der 
Auswahlphase ausschließlich per E-Mail kommuni-

https://www.interamt.de/koop/app/stelle?id=1315101
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ziert wird. Überprüfen Sie daher bitte regelmäßig Ihren 
Post- und Spam-Ordner.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).
Für Fragen steht Ihnen Frau Collmann (Tel.-Nr.: 
06 81/501-27 58 / E-Mail: m.collmann@it-dlz. saarland.
de) gerne zur Verfügung.

Weiteres
Die Eingruppierung erfolgt nach den Regelungen des 
Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer Entgelt-
gruppe können einschlägige Berufserfahrung sowie 
förderliche Zeiten bei der Stufenzuordnung berück-
sichtigt werden. Die in den Geltungsbereich des TV-L 
fallenden Beschäftigten (m/w/d) haben zudem einen 
Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung unter Eigenbeteiligung.
Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen (m/w/d) un-
abhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Identität. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 

der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.

Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, insbesondere 
im Zusammenhang mit lebensrettenden Aufgaben, sind 
erwünscht.

Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.

Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem 
Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html im 
Bewerbungsverfahren.

Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

mailto:m.collmann%40it-dlz.saarland.de?subject=
mailto:m.collmann%40it-dlz.saarland.de?subject=
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
http://karriere.saarland.de
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Bezugsbedingungen ab 1. Januar 2016
Abonnenten:
Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint nach Bedarf, in der Regel einmal pro Woche. Die Abonnenten des Amtsblattes können zwischen zwei Bezugsvarianten wählen:
Abonnement-Variante A beinhaltet die Bereitstellung der elektronischen Version von Amtsblatt Teil I und Amtsblatt Teil II im Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de.
Abonnement-Variante B beinhaltet die elektronische Version von Amtsblatt Teil I im Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de und die Papierversion von Amtsblatt Teil II. 
Für alle Abonnenten dieser Variante steht auch die elektronische Version von Amtsblatt Teil II kostenfrei im Verkündungsportal zur Verfügung.
Im Vergleich zu Nichtabonnenten können alle Abonnenten des Amtsblattes im Verkündungsportal erweiterte Suchfunktionalitäten nutzen und sich auf Wunsch per E-Mail über 
neue Veröffentlichungen informieren lassen. Sie haben überdies die Möglichkeit, auch die Ausgaben der Amtsblätter der Jahre 1999 bis 2009 im Verkündungsportal abzurufen. 
Abonnenten, die zugleich Nutzer des juris Landesrechts Saarland sind, profitieren ferner von einer Verlinkung der Amtsblattinhalte mit dem saarländischen Landesrecht.
Beide Abonnement-Varianten (A und B) können per Brief, Fax, E-Mail oder über das Verkündungsportal www.amtsblatt.saarland.de bestellt werden.
Der Preis für das Jahresabonnement beträgt für Variante A 30,00 Euro und für Variante B 35,00 Euro. Der Preis für das Halbjahresabonnement beträgt für Variante A 15,00 Euro 
und für Variante B 17,50 Euro. Maßgeblich ist das jeweilige Kalenderjahr bzw. Kalenderhalbjahr.
Bestellungen, die nicht rechtzeitig zu Beginn einer Abonnementperiode (Jahresbeginn bzw. Halbjahresbeginn) wirksam werden, starten in der Regel zum nächsten vollen Quartal 
und werden bis zum Ende der Restlaufzeit der Abonnementperiode mit 7,50 Euro (Variante A) bzw. 8,75 Euro (Variante B) pro Quartal berechnet. Wünschen Sie den sofortigen 
Bezug während eines laufenden Quartals, so wird Ihnen dafür das volle Quartal berechnet.
Alle Leistungen sind zahlbar im Voraus. Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer 
unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.
Abbestellungen für die jeweilige Folgeperiode müssen beim Halbjahresabonnement bis zum 1. Juni bzw. 1. Dezember, beim Jahresabonnement bis zum 1. Dezember der laufen-
den Abonnementperiode per Brief, Fax oder E-Mail bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH eingegangen sein. Erfolgt die Kündigung des Abonnements nicht fristgerecht, 
verlängert sich dieses automatisch um ein Kalenderhalbjahr bzw. Kalenderjahr.
Nichtabonnenten:
Das Amtsblatt Teil I wird im Verkündungsportal des Saarlandes unter www.amtsblatt.saarland.de amtlich veröffentlicht und kann dort als Gesamtdokument kostenfrei gelesen 
werden. Die abgerufenen Dokumente sind mithilfe einer Volltextrecherche durchsuchbar und dürfen unentgeltlich gespeichert bzw. ausgedruckt werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Amtsblatt Teil I bei der Amtsblattstelle der Staatskanzlei des Saarlandes und bei den Amtsgerichten im Saarland während der Ge-
schäftszeiten in elektronischer und gedruckter Form einzusehen. Die Amtsblattstelle und die Amtsgerichte leisten Unterstützung beim Aufruf und Auffinden der elektronischen 
Dokumente und gewährleisten, dass jeder auf seine Kosten Ausdrucke oder Kopien eines elektronischen Dokuments erhalten kann. Auf Verlangen überlassen die Amtsblattstelle 
und die Amtsgerichte gegen Übernahme der Kosten einen beglaubigten Ausdruck eines elektronischen Dokuments. Daneben ist es möglich, das Amtsblatt Teil I während der 
Geschäftszeiten bei den saarländischen Gemeinden einzusehen und dort auf eigene Kosten Ausdrucke oder Kopien anfertigen zu lassen.
Die Amtsblattstelle berechnet für den Ausdruck oder die Fotokopie einer Seite des Amtsblattes Teil I 0,15 Euro und für die Beglaubigung des Ausdruckes 3,00 Euro, bei Post-
versand jeweils zuzüglich Postgebühren.
Das Amtsblatt Teil II kann für das laufende Jahr und drei Vorjahre als Einzelexemplar (elektronisches Gesamtdokument im PDF/A-Format oder Papierdokument) gegen Erstattung 
des jeweiligen Einzelheftpreises zuzüglich der Postgebühren bei Satzweiss.com Print Web Software GmbH bestellt werden. Lieferungen sind zahlbar im Voraus.
Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da die Landesregierung mit der Herausgabe des Amtsblattes eine nicht der Umsatzsteuer unterliegende hoheitliche Aufgabe erfüllt.

Hinweis für Inserenten:
Das Amtsblatt des Saarlandes erscheint in der Regel jede Woche an einem Donnerstag. Damit eine Veröffentlichung eines Inserententextes an einem Donnerstag gewährleistet 
werden kann, müssen diese Texte in der Vorwoche bis jeweils Mittwoch, 10.00 Uhr, bei der Amtsblattstelle eingegangen sein und die Rückgabetermine für erforderliche Korrek-
turabzüge eingehalten werden. Der Preis pro mm Veröffentlichungstext beträgt 0,90 Euro.

Herstellung und Vertrieb, Entgegennahme von Bestellungen im Namen und für Rechnung des Herausgebers: 
Satzweiss.com Print Web Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, Telefon (06 81) 6 55 60, Telefax (06 81) 6 55 70 

Amtsblattverkaufsstelle in Saarbrücken, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.00 – 17.00 Uhr.

Herausgeber und Redaktion: Saarland — Der Chef der Staatskanzlei — Amtsblattstelle, Am Ludwigsplatz 14, 66117 Saarbrücken, 
Telefon: (06 81) 501-11 13, E-Mail: amtsblatt@staatskanzlei.saarland.de
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